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Kosten Umwandlung BGS in Schulsozialarbeit



Kosten Umwandlung BGS in Schulsozialarbeit
Adalbert-Stifter-Schule

• Der 2. Betreuungsträger für das Angebot nach § 15 Hess. Schulgesetz übernimmt die Betreuungskinder der BGS (der 
kommunale Zuschuss an diesen Träger erhöht sich um die Anzahl der Kinder (hier 45 SuS).

• Erforderliche Personalressource BGS für die Umsetzung des Schulsozialarbeitskonzeptes:

• Die Adalbert-Stifter-Schule hat 234 SuS auf 13 Klassen verteilt, (incl. VKl +Dikla) dies entspricht einer 3-Zügigkeit mit 
ca. 20 SuS pro Klasse.

• Rechenfaktor 1 VZÄ SSA/6 Klassen, da mittlere soziale Bedarfslage.

• 2,16 VZÄ SSA betreuen alle Klassen

• Mehrkosten für Träger (inkl. Ferien) 75.521,62 €



Kosten Überführung der Betreuungsplätze der BGS an den ASB
Carlo-Mierendorff-Schule

• Der 2. Betreuungsträger für das Angebot nach § 15 Hess. Schulgesetz übernimmt die Betreuungskinder der 
BGS (der kommunale Zuschuss an diesen Träger erhöht sich um die Anzahl der Kinder (hier 45 SuS).

• Mehrkosten für Träger (inkl. Ferien) 75.521,62 €



Kosten Umwandlung BGS in Schulsozialarbeit
Justus-von-Liebig-Schule

• Der 2. Betreuungsträger für das Angebot nach § 15 Hess. Schulgesetz übernimmt die 
Betreuungskinder der BGS (der kommunale Zuschuss an diesen Träger erhöht sich um die 
Anzahl der Kinder (hier 37 SuS). (Besonderheit: Schule ist im PfdN, Kommune bezuschusst 
die Zeit von 14:30 Uhr bis 17:00 Uhr)

• Erforderliche Personalressource BGS für die Umsetzung des Schulsozialarbeitskonzeptes:

• Die Justus-von-Liebig-Schule hat 434 SuS auf 19 Klassen verteilt, (incl. VKl) dies entspricht 
einer 4-Zügigkeit mit ca. 23 SuS pro Klasse.

• Rechenfaktor 1VZÄ SSA/ 6 Klassen, weil mittlere soziale Bedarfslage.

• 3,16 VZÄ SSA betreuen alle Klassen             

• Mehrkosten für Träger (inkl. Ferien):  50.618,70 €


